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RS OGH 1980/4/9 6Ob742/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1980

Norm

6.DVEheG §1

6.DVEheG §19

JN §1 DVa3bb

Rechtssatz

Wenn die Ehegatten über einen Gegenstand, der mangels Vereinbarung durch einstweilige Verfügung im Sinne des §

19 der 6.DVEheG zu regeln gewesen wäre, eine Vereinbarung tre en, dann vergleichen sie sich über einen Anspruch,

der nicht im außstrVerf zu verfolgen gewesen wäre.
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